Checkliste für Unternehmer zur Erstellung von Jahresabschlüssen

Gewerbetreibende die die Buchhaltung mit eigenem Programm im Haus erledigen überlassen uns die Daten in geeigneter Form wie E-Mail, CD oder Diskette und darüber hinaus einen Ausdruck zum 31.12. des Jahres der Summen- und Saldenliste sowie der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Darüber hinaus benötigen wir sämtliche Belege die die Grundlage für die Buchhaltung bilden. Das sind in der Regel Bank und Kassenbücher sowie die dazugehörigen Einnahmen- und Ausgabenbelege.

Darüber hinaus sind Angaben über das vorhandene Anlagervermögen zu machen, bzw das Anlagevermögen des Vorjahres ist auf Vollständigkeit zu überprüfen.

Die Kundenforderungen und die Lieferantenverbindlichkeiten sind abzustimmen. Für die Bank- und Kassensalden sind die entsprechenden Bankauszüge bzw Kassenberichte vorzulegen. Für die Warenbestände, fertige nicht abgerechnete Arbeiten oder teilfertige Arbeiten werden die entsprechenden Inventurwerte benötigt. Darlehensbestände sind durch entsprechende Kontoauszüge nachzuweisen und Verpflichtungen und Forderungen aus Pensionszusagen sind durch die von den Versicherungen zur Verfügung gestellten finanzmathematischen Gutachten zu dokumentieren.

Die sonstigen Verbindlichkeiten und sonstigen Forderungen sind zum Stichtag zu ermitteln oder durch Vorlage der Buchhaltung der ersten 3 Monate des Folgejahres darzustellen.

